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Verlingerung der Mietpreiskontrolle und des Mieterschutzes

Zur eidgenodssischen Abstimmung vom
4. Marz 1956

Mietpreiskontrolle und Kiindigungsschutz, wie sie zurzeit ge-
handhabt werden, beruhen auf dem Verfassungszusatz vom
Jahre 1952, Er gibt dem Bund die Befugnis zum ErlaB von
Vorschriften iiber Miet- und Pachtzinse sowie iiber den Kiindi-
gungsschutz, zur Festsetzung von Hochstpreisen und zur Vor-
kehrung von Preisausgleichsmalnahmen fiir Waren, deren
Preisbildung durch Schutz- oder Hilfsmafinahmen des Bundes
beeinfluit werden. Dieser Verfassungszusatz wurde am 23. No-
vember 1952 mit 489 461 Ja gegen 289 837 Nein und 16
gegen 6 Stinden vom Volke angenommen. Unser Verband
setzte sich entschieden fiir seine Annahme ein.

Die Mehrheit der beiden eidgendssischen Kammern war
damals der Auffassung, die Preis- und Mieterschutzmal-
nahmen sollten bis Ende 1956 systematisch abgebaut werden,
weshalb dem Bundesrat ein verbindlicher Auftrag dazu erteilt
wurde. Gegen diesen Auftrag wandte sich die Initiative des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes zum Schutze der Mieter
und Konsuménten, die wiederum von unserem Verbande kraf-
tig unterstiitzt wurde, weil die Voraussetzungen fiir einen Ab-
bau der Mietpreiskontrolle und des Kiindigungsschutzes durch-
aus nicht gegeben waren. Die eidgendssischen Rite lehnten
die Initiative ab und brachten sie zusammen mit einem Gegen-
vorschlag zur Volksabstimmung. Das Ergebnis war die Ab-
lehnung beider Vorlagen durch das Volk, obwohl die grofe
Mehrheit sich fiir die eine oder die andere Art der Beibehal-
tung von Mietpreiskontrolle und Mieterschutz aussprach. Den
Ausschlag fiir den ablehnenden Entscheid gaben jene Stinde,
die wegen ihrer wirtschaftlichen Struktur und ihres einiger-
maflen normalen Wohnungsmarktes an der ‘Weiterfithrung
nicht sehr interessiert waren.

Ohne einen weiteren Volksentscheid wiirde Ende 1956 der
Verfassungszusatz dahinfallen, das heilt, der Mietpreiskon-
trolle und dem Kiindigungsschutz ware die Verfassungsgrund-
lage entzogen. Es ist aber leicht nachzuweisen, daB} unter den
Verhiltnissen, wie sie auf dem Wohnungsmarkt entstanden
sind, der Schutz der Mieter nicht aufgehoben werden darf.
Nach wie vor besteht in den groBen Wirtschaftszentren un-
seres Landes ein starker Mangel an Wohnungen mit Miet-
zinsen, die fiir die breitesten Kreise unserer Bevolkerung trag-
bar sind.

Dieser Mangel wird noch verschirft durch den stindigen
Abbruch von Altwohnungen. Seine Hauptursache liegt jedoch

darin, daf} sich die 6ffentliche Foérderung des Baues billiger
Wohnungen nur noch auf wenige Stadte beschrankt. Die Folge
davon ist ein starker Zuzug zu den Stddten, der siedlungs-
politisch unerwiinscht ist und eine Sanierung der Wohn-
verhéltnisse in den Stadten verunmoglicht.

Wiirden die Schutzmafinahmen fiir die Mieter dahinfallen,
so wire ein starkes Ansteigen der Mietzinse nicht zu verhin-
dern. Auf welchem Niveau sich diese stabilisieren wiirden,
zeigen die Preise der Wohnungen, die in den letzten Jahren
in einer Rekordleistung durch die «freie Wirtschafty erstellt
wurden. Selbstverstindlich miilten die Lohne den hoheren
Mietzinsen angepalit werden. Die Folge davon wire ein An-
steigen aller Preise der inlindischen Produktion. Alle MaB-
nahmen des Bundes zur Verhinderung einer weiteren Ver-
schlechterung der Kaufkraft des Geldes wiren illusorisch. Man
kann gar nicht genug unterstreichen, dafl die Opfer der Auf-
hebung der Mietpreiskontrolle nicht nur die Mieter, die die
Mietzinsaufschldge {iber sich ergehen lassen miiten, sondern
alle, die vom Ertrag ihrer Arbeit leben miissen, wiren. Nicht
zuletzt miifite auch die Bevolkerung der vorwiegend landwirt-
schaftlich produzierenden Kantone unter der neuen. Teue-
rungswelle leiden. Hier kommt noch die Verteuerung der
Lebenshaltung durch die Aufhebung der Preisausgleichskassen
fir Milch und der Pachtzinskontrolle dazu.

In den eidgendssischen Riaten waren sich darum alle Par-
teien dartiber einig, dal die Geltungsdauer des Verfassungs-
zusatzes bis Ende 1960 verlingert werden mul3. Das Volk hat
am 4. Marz 1956 dariiber zu entscheiden.

Die Einigkeit in den eidgendssischen Réten darf uns nicht
dariiber hinwegtduschen, dall die Vorlage von jenen Kreisen,
die schon immer der Mietpreiskontrolle und der Férderung
des Wohnungsbaues den groBten Widerstand entgegensetzten,
bekdmpft werden wird. Die Hauptgefahr droht ihr aber von
seiten der kleinen, landwirtschaftlich orientierten Stdnde, in
denen der Wohnungsmangel nicht mehr so akut ist. Es muf
darum eine kriftige Kampagne fiir die Annahme der Vorlage
gefithrt werden.

Aus diesem Grunde hat sich ein schweizerisches Aktions-
komitee fiir die Vorlage gebildet, und unser Verband hat sich
ihm konsequenterweise angeschlossen. Wir ersuchen alle unsere
Sektionen, Bau- und Wohngenossenschaften und ihre Mit-
glieder, sich im Interesse einer gesunden Entwicklung ‘des
Wohnungswesens und der Preise iiberhaupt kriftig fiir die
Annahme der Vorlage, die am 4. Mirz 1956 zur Abstimmung
gelangt, einzusetzen,

29



	Verlängerung der Mietpreiskontrolle und des Mieterschutzes

